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Aus den Gemeinderatsverhandlungen vom 20. September 2011 
 

 
 
Jungbürgerfeier Jahrgang 1993 
Die Jungbürgerinnen und Jungbürger wurden nach Gams eingeladen, um das Golfspielen kennenzulernen. 
In Gruppen-Events lernten sie alle Facetten des faszinierenden Golfsports kennen. Die Golflehrer der Golf 
Academy Gams-Werdenberg demonstrierten und instruierten die interessierte Teilnehmerschar. So wurde 
Wissenswertes über das Golfspiel per se, das Golfmaterial und den Golfclub vermittelt. Im Clubrestaurant 
Bahnhöfli Haag durften die Jungbürger dann einen kühlen Apéro zu sich nehmen. Abgeschlossen wurde der 
Abend mit einem Nachtessen im Restaurant Pizzeria Teana in Trübbach. 
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WIGA / Wettbewerb Wartauer Gemeinde-Stand 
Herr Robert Heeb, Lienzigfeld 2, Sennwald, hat an der Ziehung vom Samstag, 10.9.2011, den Wettbewerb 
bzw. den Hauptpreis, eine Holzbank, gewonnen. 
 
Weiterführung der Direktannahme von Sperrgut 2012 
Am 26.6.2009 wurde erstmals der Wartauer Bevölkerung die Gelegenheit geboten, Sperrgut im Rahmen von 
Hausräumungen kostenlos direkt beim Werkhof, Araweg 2, Weite, anzuliefern.  
Gemäss Art. 12 des Abfallreglementes ist Haushalt-Sperrgut einzeln, gebündelt oder in geeigneten Abfall-
sammelbehältern bereitzustellen und mit Sperrgutmarken zu versehen. Grösseres und/oder schwereres 
Sperrgut ist auf eigene Kosten direkt zu entsorgen. 
Auf die für den Anlieferer kostenlose Direktannahme von Sperrgut wird inskünftig aus Kostengründen ver-
zichtet. Für das Jahr 2012 wird diese spezielle Dienstleistung (Bringtag) ein letztes Mal angeboten bzw. 
durchgeführt. Weitere Informationen und Einzelheiten können dem Entsorgungskalender 2012 entnommen 
werden, welcher im Dezember zusammen mit dem Wartauer Gemeindeblatt in die Haushalte gelangt. 
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Baubewilligungen im Ordentlichen Verfahren 
Bauherrschaft: Trabelsi-Riahi Adel u. Stark Trabelsi Henda, Hauptstr. 71, Trübbach 
Bauvorhaben: Umbau Wohnhaus mit Umnutzung Gewerberaum 
Zone: K3 
Standort: Parz.Nr. 546, Vers.Nr. 69, Hauptstr. 71, Trübbach 
 
Bauherrschaft: ITW Ingenieurunternehmung AG, Alte Landstr. 3, FL-Balzers 
Bauvorhaben: Abbruch Gebäude / Neubau Gewerbehalle 
Zone: GI B 
Standort: Parz.Nr. 613 (30106), Fuchsbüel, Trübbach 
Die kantonalen Teilverfügungen liegen vor. 
 
Baubewilligungen im Meldeverfahren 
Bauherrschaft: Stüber-Büchi Roland u. Ruth, Unterdorf 4, Azmoos 
Bauvorhaben: Verlegung der Haustüre auf die Südfassade 
Zone: K3 
Standort: Parz.Nr. 192, Vers.Nr. 1361, Unterdorf 4, Azmoos 
 
Bauherrschaft: Lenherr-Schmid Roman, Aachstr. 7a, Tübach 
Bauvorhaben: Installation Photovoltaikanlage 
Zone: K3 
Standort: Parz.Nr. 3305, Vers.Nr. 3451, Hof 78, Azmoos 
 
Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein 
Genehmigung und Einreichung beim Amt für Raumentwicklung 
Der Synthesebericht zum Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein wurde zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 
Der Gemeinderat Wartau behält sich vor, seine Interessen in der gemeindeeigenen Ortsplanung auch wei-
terhin im Agglomerationsprogramm einzubringen. 
Der im Bericht enthaltene Handlungsbedarf sowie die Strategien und die daraus abgeleiteten Massnahmen 
wurden gutgeheissen. 
Dem Baudepartement des Kantons St. Gallen wurde die Kompetenz erteilt, das Agglomerationsprogramm 
beim Bundesamt für Raumentwicklung einzureichen. 
Das Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein soll Anfang Dezember 2011 als Programm der 2. 
Generation beim Bund eingereicht werden. 2012 findet die Prüfung durch den Bund statt. Das parlamentari-
sche Verfahren und die Leistungsvereinbarungen folgen bis Ende 2014 und ab 2015 können die ersten mit-
finanzierten Massnahmen realisiert werden. 
 
Sanierung Hinterbongertweg, G3, Nr. 261, Weite 
Vergabe Strassenbauarbeiten und Instandstellung Trockenmauer 
Die im letzten Sommer eingestürzte Stützmauer im unteren Abschnitt des Hinterbongertweges, G3, Nr. 261, 
soll instand gestellt und der Bewirtschaftungsweg in diesem Bereich saniert werden. 
Die Strassenbauarbeiten wurden im Einladungsverfahren bzw. die Bauarbeiten zur Instandstellung der Tro-
ckenmauer im freihändigen Verfahren an die L. Gantenbein & Co. AG, Bauunternehmung, Trübbach, verge-
ben. 
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Klassierung und Ausbau Gatina, G3, Nr. 456; Anpassung Gatinafussweg, W3, Nr. 805, Azmoos 
Genehmigung Strassenauflage 
Im Rahmen des Sammelprojektes „Erschliessung von landwirtschaftlichen Hofzufahrten“ soll auch die Zu-
fahrt zur Liegenschaft von Gabathuler Leonhard, Gatina 11, 9478 Azmoos, ausgebaut werden.  
In nordöstliche Richtung ab der Einmündung in die Gatina, G1, Nr. 1.4, muss die Erschliessung zu dem 
EFH-Neubau auf der Parz.Nr. 303 den heutigen Anforderungen angepasst werden. 
Zudem wird die Erschliessungsstrasse zu den einzelnen Liegenschaften als Gatina, G3, Nr. 456 klassiert 
und die Klassierung des weiterführenden Gatinafussweges, W3, Nr. 805 auf die heutige Situation abge-
stimmt. 
Durch den Abbruch des bestehenden Wohnhauses auf der Parz.Nr. 300, unmittelbar angrenzend an die 
heutige Verkehrsfläche, soll mehr Raum für die Einmündung der landwirtschaftlichen Fahrzeuge geschaffen 
werden. 
Der Teilstrassenplan, der Projektauflageplan und der Landerwerbsplan Klassierung und Ausbau Gatina, G3, 
Nr. 456 sowie die Anpassung Gatinafussweg, W3, Nr. 805, wurden genehmigt und werden dem öffentlichen 
Auflageverfahren nach Art. 39 Strassengesetz unterstellt. 
 
Klassierung Zufahrt Rüfi, G3, Nr. 464, Malans 
Genehmigung Teilstrassen- und Baulinienplan 
Der Teilstrassenplan Klassierung Zufahrt Rüfi, G3, Nr. 464, und der Baulinienplan Zufahrt Rüfi wurden ge-
nehmigt und werden dem öffentlichen Auflageverfahren nach Art. 39 ff. Strassengesetz bzw. Art. 29 ff Bau-
gesetz unterstellt. 
Zur Gewährleistung der erforderlichen Sichtweite bei der Einmündung in die Dorfstrasse, G1, Nr. 1.3, wird 
auf der Parz.Nr. 2415 sowie der Parz.Nr. 2417 und der Parz.Nr. 2418 eine Sichtzone gemäss Art. 101 und 
102 Strassengesetz verfügt. 
 


